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Überarbeitung der Ozon-Verordnung 
Die Ozon-Verordnung ist das wichtigste Rechtsinstrument für ozonabbauende Stoffe. Obwohl sie weiterhin als 
zweckmäßig erachtet wird, ist es notwendig, die Emissionen von ozonabbauenden Stoffen im Einklang mit den 
Zielen des europäischen Grünen Deals und den im EU-Klimagesetz festgelegten Vorgaben weiter zu senken. Die 
Kommission hat im April 2022 einen Vorschlag zur Änderung der Verordnung vorgelegt. Am 5. Oktober 2023 
wurde im Rahmen interinstitutioneller Verhandlungen eine vorläufige Einigung erzielt. Das Parlament soll 
während der Januar-I-Plenartagung in erster Lesung über den vereinbarten Text abstimmen.  

Hintergrund 
Ozonabbauende Stoffe sind vom Menschen hergestellte Chemikalien, die die Ozonschicht schädigen und 
erhebliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben. Sie sind 
darüber hinaus Treibhausgase mit einem hohen Erderwärmungspotenzial. Die Verordnung (EG) 
Nr. 1005/2009 (die „Ozon-Verordnung“) umfasst Vorschriften für die Herstellung, die Verwendung, den 
Handel, die Rückgewinnung, das Recycling, die Aufarbeitung und die Zerstörung von ozonabbauenden 
Stoffen sowie Anforderungen und Maßnahmen für Produkte und Einrichtungen, die diese Stoffe enthalten. 
Sie trägt auch den Verpflichtungen der EU im Rahmen des Montrealer Protokolls über Stoffe, die zu einem 
Abbau der Ozonschicht führen, Rechnung. 

Vorschlag der Kommission 
Der Vorschlag zielt darauf ab, die Effizienz der Vorschriften zu verbessern, zusätzliche 
Emissionsminderungen zu erreichen, eine umfassendere Überwachung ozonabbauender Stoffe 
sicherzustellen, die Verwaltungskosten zu senken, das Genehmigungssystem zu modernisieren und die 
Kohärenz mit anderen Rechtsvorschriften wie der Verordnung (EU) Nr. 517/2014 über fluorierte 
Treibhausgase zu verbessern. Eines der Hauptziele besteht darin, Emissionen aus alten Produkten und 
Einrichtungen, die noch ozonabbauende Stoffe enthalten, die zurückgewonnen und vernichtet werden 
müssen, zu verhindern. Mit dem Vorschlag wird auch die Durchsetzung, Überwachung und 
Berichterstattung verbessert. So wird beispielsweise die Rolle der Zoll- und Marktüberwachungsbehörden 
präzisiert und maximale Verwaltungsgeldbußen für rechtswidrige Handlungen festgelegt.  

Standpunkt des Europäischen Parlaments 
Die vorläufige Einigung wurde am 24. Oktober 2023 vom Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche 
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit gebilligt, und die Abstimmung im Plenum ist für Januar 2024 
anberaumt. In dem Text wird die Ausnahmeregelung für die Verwendung ozonabbauender Stoffe als 
Ausgangsstoffe beibehalten, die Kommission muss jedoch eine Liste der chemischen 
Herstellungsverfahren führen, für die diese Verwendung verboten werden muss. Bis Ende 2027 muss die 
Kommission zudem die Verfügbarkeit von Alternativen für Ausgangsstoffe bewerten, sofern dies nicht 
bereits im Rahmen des Montrealer Protokolls geschehen ist. In Bezug auf ozonabbauende Stoffe, die in 
Anhang II aufgeführt sind, folgt die Vereinbarung dem Standpunkt des Parlaments, der die Vorschriften 
über die Reparatur von Lecks und die Verhinderung unbeabsichtigter Freisetzungen auf diese Stoffe 
ausdehnt. Ferner wird die Verpflichtung zur Rückgewinnung ozonabbauender Stoffe zum Zwecke der 
Zerstörung, des Recyclings oder der Aufarbeitung auf alle Stoffe in Kälteanlagen, Klimaanlagen und 
Wärmepumpen, Feuerlöschern und Schutzsystemen ausgeweitet. Der vereinbarte Text enthält 
Bedingungen für die Genehmigung der Ausfuhr von Produkten und Einrichtungen, die teilhalogenierte 
Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten, auch im Einklang mit dem Standpunkt des Parlaments. Die 
zuständigen Behörden müssen Online-Plattformen kontrollieren, um zu überprüfen, ob Händler mit 
ozonabbauenden Stoffen sowie die Stoffe, Produkte und Einrichtungen der Verordnung entsprechen. In 
Bezug auf Verstöße können die Mitgliedstaaten anstelle von oder neben Verwaltungsgeldbußen auch 
strafrechtliche Sanktionen verhängen. Die Kommission muss bis zum 1. Januar 2030 einen 
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Umsetzungsbericht veröffentlichen, einschließlich einer Bewertung der Verfügbarkeit von Alternativen zu 
ausgenommenen ozonabbauenden Stoffen, wie vom Parlament gefordert.  

Bericht für die erste Lesung: 2022/0100(COD); federführender 
Ausschuss: ENVI; Berichterstatterin: Jessica Polfjärd (PPE, 
Schweden). Weitere Informationen finden Sie im Briefing des 
Wissenschaftlichen Dienstes aus der Reihe „Laufende 
Legislativverfahren der EU“. 

 

Ergebnis der Konferenz zur Zukunft Europas: Diese vorgeschlagene Verordnung ist für Vorschlag 11 Maßnahme 1 
von Bedeutung. 
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